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RATGEBER AHV
DR. IUR. RUDOLF TUOR

Ist die Plafonierung ungerecht?
Ich halte die Plafonierung der
AHV-Renten von Verheirateten
für ungerecht gegenüber den

Konkubinatspaaren, denn in
beiden Fällen wird anstelle
von zwei Einzelhaushalten
ein gemeinsamer Haushalt
geführt. Ich möchte wissen,
ob in dieser Angelegenheit ei-

ne Änderung vorgesehen ist.

Die Plafonierung der Renten

von Verheirateten wird
primär damit gerechtfertigt, dass

ein gemeinsamer Haushalt güns-

tiger sei als zwei Einzelhaus-
halte. Damit könnte auch eine

Plafonierung der Renten von
Konkubinatspaaren begründet
werden. Eine solche Regelung
müsste jedoch konsequent um-

gesetzt werden können. Dem

stehen insbesondere folgende
Punkte entgegen:

• Die AHV muss als öffentlich-
rechtliche Versicherung gesetz-
liehe Individualansprüche unter

Wahrung der Gleichbehandlung
umsetzen. Dies setzt klar nach-

vollziehbare formale Kriterien

voraus. Bei der Vielzahl von
Wohnformen in unserer Gesell-

schaft würde eine Plafonierung
der Renten von Konkubinatspaa-

ren zu unlösbaren Abgrenzungs-

Problemen und neuen Ungleich-
heiten führen.

• Eine Plafonierung der Renten

von Konkubinatspaaren würde

periodische Kontrollen der Le-

bensumstände der Versicherten

bedingen, was schon daher un-

möglich ist, weil AHV-Renten

Swiss im
Neuigkeiten und Service von
Zeitlupe und Pro Senectute
im Teletext ab Seite 570.

nicht nur in der Schweiz ausge-
richtet werden. Einigermassen

zuverlässige Abklärungen wären

in der Schweiz kaum möglich und

im Ausland schon gar nicht zu

realisieren.

• Neben dem Konkubinat gibt
es heute vielfältige andere For-

men des Zusammenlebens, die

auch im Alter vermehrt anzutref-

fen sind. Neben Untermiete sei

insbesondere auf Wohngemein-
Schäften, Pflegegruppen und an-

dere Formen von Kollektivhaus-
halten hingewiesen, für die eine

Plafonierung der Renten kaum

zur Diskussion stehen dürfte. Sol-

che Wohnformen böten zahlrei-

che Möglichkeiten zur Umgehung
einer Plafonierung von Renten für

Konkubinatspaare.

Plafonierung der Alters-
renten für Ehepaare
Die Summe der beiden
Einzelrenten eines Ehe-

paares darf höchstens
150% der Maximalrente
betragen. Wird dieser

Höchstbetrag überschrit-
ten, müssen die Einzel-

renten entsprechend ge-
kürzt werden.

• Die Problematik besteht schon

heute. Obwohl eine Ehe durch

Trennung nicht aufgehoben wird,
werden Renten nach gerichtlicher

Trennung grundsätzlich nicht
mehr plafoniert. Nach neuen Wei-

sungen wären Renten von Ge-

trennten, die zusammenleben,
weiterhin zu plafonieren. Diese

Regelung kann in der Praxis kaum

umgesetzt werden, wenn beide

Personen eigene Wohnadressen

führen. Aber auch eine rechts-

genügliche Abgrenzung zu ande-

ren Wohnformen wie Untermiete,

Wohngemeinschaft usw. ist in der

Praxis kaum durchführbar.

Wenn eine Plafonierung der

Renten von Konkubinatspaaren

angesichts der gesellschaftlichen

Entwicklungen und rechtlichen

Anforderungen kaum realisierbar

erscheint, stellt sich die Frage,

weshalb Renten von Verheirate-

ten weiterhin plafoniert werden.

Dazu sei auf folgende Aspekte

hingewiesen:
• Mit der 10. AHV-Revisionwur-

de insbesondere eine zivilstands-

unabhängige und geschlechts-
neutrale Ausgestaltung der AHV

angestrebt. Die Plafonierung der

Renten von Verheirateten steht da-

zu offensichtlich in Widerspruch.
Der Verzicht auf die Plafonierung
wäre aber mit zusätzlichen finan-

ziehen Belastungen der AHV ver-

bunden. Angesichts vordringli-
cherer Postulate und der demo-

graphischen Entwicklung der

nächsten Jahrzehnte wurde die

Beibehaltung der Plafonierung der

Renten von Ehepaaren bei der

10. AHV-Revision vorderhand als

zumutbar erachtet.

• Die Bedeutung der Plafonie-

rung und damit die finanziellen

Mehrbelastungen eines allfälligen
Verzichtes dürfte mittelfristig an

Bedeutung verlieren, wenn die

hohe Scheidungsrate der letzten

Jahre sowie der Rückgang der

Heiraten und Wiederverheiratun-

gen sich auch bei den Rentenbe-

rechtigten auswirkt.
• Bei konsequent geschlechts-

neutraler Ausgestaltung der AHV
wäre auch für verheiratete Rent-

nerinnen und Rentner, unabhän-

gig vom Zivilstand, ein Anspruch
auf ungekürzte individuelle Ren-

ten denkbar. Allerdings erscheint

mir heute die mittelfristige finan-

ziehe Sicherung der Leistungen
der AHV vordringlicher als die -
zugegebenermassen durchaus

legitime - Forderung nach voller

Zivilstandsunabhängigkeit der

AHV.

Gerne hoffe ich, die komplexen

Zusammenhänge, die der heuti-

gen Regelung zugrunde liegen;
etwas geklärt zu haben.

Wem steht die
Hilflosenent-

Schädigung zu?

Ich betreue meinen 52-jähri-
gen Bruder, der neben IV-Ren-

ten und Pension auch eine

Hilflosenentschädigung mitt-
leren Grades (ab 2003: 528
Franken im Monat) erhält.
Durch die Betreuung bin ich

stark beansprucht. So konnte
ich seit Jahren nicht mehr al-
lein in die Ferien, sondern
musste stets meinen pflege-
bedürftigen Bruder mitneh-
men. Auch wenn ich meinen
Bruder an sich gerne pflege,
frage ich Sie, ob ich nicht An-

spruch auf die Hilflosenent-
Schädigung hätte.

AHV-
und IV-Gesetz regeln die

Ansprüche von Versicher-

ten, zum Beispiel Ihres Bruders.

Die Verwendung der Leistungen
ist primär den Versicherten über-

lassen. Doch können zur Ge-

währleistung der zweckgemäs-

sen Verwendung unter gewissen

Voraussetzungen «GeMZeistim-

gen ganz oder teilweise einem

geeigneten Dritten... ausbezahlt

werden, der der berechtigten
Person gegenüber gesetziie/t oder

sittlich unterstützungsp/Zichtig ist

oder diese dauernd fürsorgerisch
betreut» (Art. 20 Allgemeiner Teil

des Sozialversicherungsrechts
[ATSG]).

Grundsätzlich soll die Hilflosen-

entschädigung zur Finanzierung
der durch die Hilflosigkeit be-

dingten Pflegekosten verwendet

werden. Da offenbar der grösste

Teil der Pflege Ihres Bruders auf

Ihnen lastet, scheint Ihr Anspruch
auf Entschädigung im Umfang
der Hilflosenentschädigung denn

auch gerechtfertigt.
Im Zusammenhang mit der Be-

treuung Ihres Bruders stellt sich

auch die Frage von Betreuuugs-

gutschriften. Dies setzt voraus,
dass Sie und Ihr Bruder im glei-

50 ZEITLUPE 5 • 2003



RATGEBER | AHV

chen Haus oder in einer unmittel-
bar angrenzenden Liegenschaft
wohnen und Sie das AHV-Alter
noch nicht erreicht haben. Sind

diese Voraussetzungen erfüllt,
sollten Sie bei der AHV-Zweig-
stelle Ihres Wohnortes eine An-

meidung zur Abklärung der Be-

treuungsgutschriften einreichen.

Haben Sie das ordentliche
AHV-Alter noch nicht erreicht,
stellt sich die Frage der AHV-Bei-

tragspflicht auf einer allfälligen
Entschädigung. Um ordnungs-

gemäss AHV-Beiträge abrechnen

zu können, müsste sich Ihr Bru-

der bei der kantonalen Aus-

gleichskasse als «Hausdienstar-

beitgeber» anmelden. Wenn Sie

das Rentenalter bereits erreicht

haben, wären AHV-Beiträge nur
auf Entschädigungen von über

1400 Franken im Monat oder

16 800 Franken im Jahr geschul-,

det, was in Ihrem Fall kaum zur
Diskussion stehen dürfte.

Neben der Pflege des Bruders

sollten Sie auch Ihre eigenen Be-

diir/hisse nicht vernachlässigen.

Unabhängig von einer angemes-
senen finanziellen Entschädigung
sollten Sie auch über genügend

Freizeit zur Erholung verfügen
können. Dafür - aber auch für den

Fall, dass Sie selber erkranken -
müsste eine angemessene Stell-

Vertretung gewährleistet sein. Ich

nehme an, dass dies beispiels-
weise über einen Spitexdienst

möglich sein sollte. Für allfällige
Kosten könnten auch Beiträge
der Krankenversicherung bean-

spracht werden.

Zusammenfassend scheint eine

angemessene Vergütung Ihres

Engagements zur Pflege des Bru-

ders durchaus gerechtfertigt. Da-

bei könnte der Betrag der Hilf-

losenentschädigung sehr wohl als

Richtgrösse dienen. Nachdem

offenbar auch Ihr Hausarzt diese

Meinung teilt, könnte allenfalls

mit seiner Hilfe eine einver-

nehmliche Lösung gefunden wer-
den. Ist dies nicht möglich, könn-

te ein mit den lokalen Gegeben-

heiten vertrauter Sozialdienst

oder Spitexdienst weiterhelfen.
Auch steht Ihnen auf Wunsch die

zuständige Beratungsstelle von
Pro Senectute zur Verfügung. Die

Telefonnummern aller Pro-Senec-

tute-Beratungsstellen finden Sie

vorne in der Zeitlupe.

AN UNSERE LESER UND LESERINNEN

Richten Sie Ihre Fragen für den AHV-Ratgeber an: Zeitlupe,
Ratgeber AHV, Postfach 642, 8027 Zürich. Bitte doku-
mentieren Sie diese mit Kopien allfälliger Korrespondenzen
oder Entscheide und geben Sie auch bei Anfragen über
Mail zeitlupe@pro-senectute.ch eine Postadresse an. Wir
beantworten Ihre Frage in der Regel schriftlich. Besten Dank.

ANSPRUCH AUF ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN?

A
PRO

SENECTUTE

Klären Sie Ihren EL-Anspruch im Internet!

Wenn die Rente nicht reicht, um die minimalen Lebens-
kosten zu decken, haben Versicherte im AHV-Alter einen
gesetzlichen Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL). Pro
Senectute hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt
für Sozialversicherung die Möglichkeit geschaffen, im
Internet nachzuschauen, wie die Chancen auf Ergänzungs-
leistungen stehen.

Mit dieser Dienstleistung ist es nicht mehr nötig, eine
Amtsstelle aufzusuchen, um einen allfälligen EL-Anspruch
abklären zu lassen. Sie finden das entsprechende Formular
im Internet unter

www.pro-senectute.ch/eld

Zivilstand, Wohnsituation und Wohnkanton anklicken.
Jetzt die jährlichen Einnahmen aus der AHV, allfällige
weitere Renten und Erwerbseinkommen sowie das

Bruttovermögen gemäss Steuererklärung und auch den
Mietzins eingeben und schon wird elektronisch ausge-
rechnet, ob Ergänzungsleistungen beantragt werden
sollten oder nicht.

Falls Aussicht auf EL besteht, reicht es, die Internet-
Berechnung auszudrucken und sich damit an die regionale
Pro-Senectute-Beratungsstelle, an die AHV-Zweigstelle
des Wohnortes oder an die kantonale Ausgleichskasse zu
wenden.

Die Internet-Berechnung ist nicht nur für Pensionierte, die
selber einen Internet-Anschluss haben. Auch wenn Sie
keinen Computer besitzen, so kennen Sie vielleicht in
Ihrem Familien- oder Freundeskreis jemanden, der Ihnen
bei dieser Berechnung helfen kann.

INSERATE

Das Se/e^er-Moor ia JRiffersvW/ Z/f
wiixf 50 Jafare

^

Rhododendrenschau 1. Mai bis Anfang Juni,
anschliessend Seerosen bis Ende Juli.

Informationen unter www.selegerntoor.ch

Problemlose Montage für jede
Wanne durch perfektes Haltesystem

Wasserdichte Fernbedienung

Für Mietwohnungen geeignet

RoyaL
Seniorenprodukte

MBadener Str. 585, CH-8048 Zürich

Kostenfrei Prospekt anfordern:

0800-1116688

Thüring

aweitß'
servies

Preisgünstig
direkt vom
Hersteller!
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